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Erwägungen

E. 1
Zum Verfahrensgang bis zum Erlass des erstinstanzlichen Urteils kann auf die zutreffenden
Ausführungen der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Urk. 116 S.
12 f.). Gegen das eingangs im Dispositiv wiedergegebene und mündlich eröffnete Urteil
(vgl. Prot. I S. 55) meldeten je innert gesetzlicher Frist die Staatsanwaltschaft sowie der
Beschuldigte A._____ Berufung an (Urk. 81, Prot. I S. 55). Nach Zustellung des
begründeten Urteils reichte der Beschuldigte A._____ (nachfolgend Beschuldigter) sodann
wiederum fristgerecht seine Beru- fungserklärung ein (Urk. 119). Von der
Staatsanwaltschaft ging innert Frist keine Eingabe ein, weshalb auf ihre Berufung mit
Beschluss vom 16. Januar 2024 nicht eingetreten wurde (Urk. 121). Mit Präsidialverfügung
vom 18. Januar 2024 wurde
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Anschlussberufung oder ein Nichteintreten auf die Berufung beantragt wird (Urk. 124).
Weder die Privatkläger noch die Staatsanwaltschaft liessen sich ver- nehmen. Das Urteil
betreffend den Beschuldigten B._____ wurde nicht angefoch- ten und ist mittlerweile in
Rechtskraft erwachsen (Urk. 123).

E. 1.1
Die Vorinstanz hat zunächst unter Hinweis auf die einschlägige Rechtspre- chung und
Lehre den Tatbestand des Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 StGB, der Qualifikationen
gemäss Art. 140 Ziff. 2 (gefährliche Waffe) und Ziff. 3 (beson- dere Gefährlichkeit), des
Versuches hierzu im Sinne von Art. 22 StGB sowie der Mittäterschaft abgehandelt (Urk.
116 S. 688 -71 E. IV 3.1-3.8). Die entsprechenden Ausführungen sind zutreffend, es kann
darauf verwiesen werden. Insbesondere führte sie aus, dass ein Exzess eines Mittäters bei
der Ausführung der Tat den anderen Mittätern nicht anrechenbar ist resp. nur dann, falls
ihm ein entsprechen- der (Eventual-)Vorsatz nachgewiesen werden kann.

E. 1.2
Die Vorinstanz hat sodann die objektive und subjektive Tatbestandsmässig- keit im Sinne
von Art. 140 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 StGB bejaht (Urk. 116 S. 71 f. E. IV
3.9.), die entsprechenden Ausführungen sind zutreffend, auch darauf kann verweisen
werden.

E. 1.3
Die Vorinstanz verneinte sodann eine Qualifikation nach Art. 140 Ziff. 3 Abs. 3 StGB für
B._____, betreffend den Beschuldigten prüfte sie eine Qualifikation nicht mehr, da diese im
Schuldspruch betreffend versuchte Tötung im Sinne von Art. 111 StGB aufging. Wie
vorliegend ausgeführt, ist der Beschuldigte heute vom Vorwurf der versuchten Tötung im



Sinne von Art. 111 StGB freizusprechen. Nach- dem der Beschuldigte gemäss erstelltem
Sachverhalt nachweislich ein Messer zur Drohung benutzte und den Geschädigten mittels
wuchtigem Faustschlag gegen den Kopf verletzte, ist nachfolgend zu prüfen, ob der
Beschuldigte eines qualifizier- ten Raubes gemäss Art. 140 Ziff. 2 oder Ziff. 3 schuldig zu
sprechen ist.
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E. 2
Am 25. Januar 2024 reichte Rechtsanwalt lic. iur. X1._____ seine Vollmacht ein und teilte
mit, dass er den Beschuldigten vertrete (Urk. 126, 127). Mit Präsidialver- fügung vom 7.
März 2024 wurde Rechtsanwalt lic. iur. X3._____ als amtlicher Ver- teidiger des
Beschuldigten entlassen (Urk. 140). Am 18. März 2024 wurde Rechts- anwalt lic. iur.
X3._____ von der Verfahrensleitung für seine Bemühungen entschä- digt (Urk. 142).

E. 2.1
Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 6'000.– zu veranschlagen (Art.
424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und § 14 der Gebührenverordnung des
Obergerichts). Die Kosten im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach Massgabe
ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ob eine Partei im
Rechtsmittelverfahren als obsiegend oder unter- liegend gilt, hängt davon ab, in welchem
Ausmass ihre vor Beschwerdeinstanz bzw.
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Lieber/Summer/Wohlers, StPO-Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 428 N 1).

E. 2.2
Der Beschuldigte unterliegt mit seiner Berufung grösstenteils, im Hauptvorwurf der
versuchten Tötung obsiegt er jedoch. Es rechtfertigt sich deshalb, die Kosten zu einem
Drittel auf die Staatskasse zu nehmen und dem Beschuldigten zu zwei Dritteln
aufzuerlegen. Die Kosten der früheren amtlichen Verteidigung sind somit zu einem Drittel
definitiv und zu zwei Dritteln einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen unter Vorbehalt
einer Rückforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO betref- fend zwei Drittel der Kosten.

E. 2.3
Der Sachverhalt betreffend Dossier 4 kann demnach auch hinsichtlich des Be- schuldigten
als erstellt erachtet werden. IV. Rechtliche Würdigung A. Vorwurf des versuchten Raubes
(Dossier 1)
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E. 2.4
Die Vorinstanz hat die Grundlagen der Beweiswürdigung sowie die vorliegend relevanten
Beweismittel zutreffend wiedergegeben, weshalb zur Vermeidung von Wiederholungen
darauf zu verweisen ist (Urk. 116 S. 18 ff.). Die amtliche Verteidi- gung machte an der
Berufungsverhandlung geltend, die polizeilichen Befragungen von C._____ vom 24.
Oktober 2020 und vom 3. November 2020 sowie die polizeilichen Befragungen von
L._____ und M._____ vom 24. Oktober 2020 seien nicht verwertbar, weil dem
Beschuldigten und seinem Verteidiger nicht die Möglich-



- 13 - keit gewährt worden sei, daran teilzunehmen und Fragen zu stellen (Urk. 146 S. 4 f.).
Demnach seien auch diejenigen Fragen und Antworten, welche auf Hinweis auf ebendiese
unverwertbaren Befragungen erfolgt seien, unverwertbar. Die Verteidi- gung verwies dabei
insbesondere auf das Urteil 6B_137/2022 vom 5. Juni 2024, gemäss welchem eine
Einvernahme, an der das Teilnahmerecht der beschuldigten Person gemäss Art. 147 Abs. 1
StPO unzulässigerweise nicht gewährleistet war und die daher gemäss Art. 147 Abs. 4 StPO
nicht verwertet werden darf, auch nach einer Wiederholung der Einvernahme unter
Wahrung des Teilnahmerechts bzw. unter hinreichender Konfrontation weiterhin
unverwertbar im Sinne von Art. 147 Abs. 4 StPO bleibt (vgl. Erw. 2.3.7.4.). Zu beachten ist
jedoch, dass die Identität des Beschuldigten zum Zeitpunkt der besagten Einvernahmen
noch gar nicht be- kannt war. Der erste Hinweis auf den Beschuldigten wurde mit der
Auswertung der DNA ab der sichergestellten Bierdose beim Tatort erlangt (vgl. den
Anhang zum Bericht des Forensischen Instituts Zürich, D1 Urk. 8/2, betreffend
DNA-Auswertung vom 17. November 2020). Darauf folgte am 23. November 2020 der
Antrag der Kantonspolizei Zürich betreffend rückwirkende Teilnehmeridentifikation (RTI)
der Rufnummer des Beschuldigten (D1 Urk. 10/1/1). Am 2. März 2021 erging der Vor-
führungsbefehl (D1 Urk. 15/1/1). Der Beschuldigte kann sich demzufolge nicht auf Art. 147
Abs. 1 StPO berufen. Der vorgebrachte Entscheid des Bundesgerichts ist nicht einschlägig
und greift vorliegend nicht. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass dem Beschuldigten die
Rechte gemäss EMRK Art. 6 gewährt wurden, er ins- besondere die Möglichkeit erhielt, zu
den besagten Aussagen Stellung zu nehmen. Die obgenannten Einvernahmen sind aufgrund
des Ausgeführten verwertbar. Die Vorinstanz hat die Aussagen des Beschuldigten und jene
von B._____ sowie die Sachverhaltsschilderungen des Privatklägers C._____, der Zeugen
L._____, M._____ und N._____ zutreffend zusammengefasst. Darauf kann vorab
verwiesen werden (Urk. 116 S. 24 ff.). Die nachfolgenden Ausführungen verstehen sich na-
mentlich als Zusammenfassung und teilweise Ergänzung.

E. 3
Qualifikation gemäss Art. 140 Ziff. 3 StGB

E. 3.1
Der neue erbetene Verteidiger, Rechtsanwalt lic. iur. X1._____, beantragt eine
Entschädigung nach richterlichem Ermessen (Urk. 146 S. 13). Bezüglich der Kos- ten des
Verteidigers erscheint unter Berücksichtigung des geschätzten Aufwands für das
Aktenstudium, die Vorbereitung des Plädoyers sowie die Berufungsver- handlung inklusive
Weg und Nachbesprechung eine Pauschale von Fr. 9'000.–, resp. von Fr. 9'729.– inklusive
Mehrwertsteuer, als angemessen. Entsprechend den Ausführungen unter vorstehender
Ziffer 2.2. ist dem Beschuldigten für die erbetene Verteidigung eine Entschädigung in
reduziertem Umfang von Fr. 3'300.– auszube- zahlen.

E. 3.2
Der frühere amtliche Verteidiger, lic. iur. X3._____ wurde - wie erwähnt - am 18. März
2024 von der Verfahrensleitung für seine Bemühungen entschädigt (Urk. 142). Darauf
zurückzukommen besteht kein Anlass. Es wird beschlossen: 1. Es wird festgestellt, dass das
Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 5. Juli 2023 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
"Es wird erkannt: 1. Das Verfahren wird bezüglich des Beschuldigten A._____ betreffend
den Vor- wurf der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes im Sinne von
Art. 19 BetmG (Dossier 13) infolge Verjährung eingestellt.



- 42 - 2. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig ■ […] ■ […] ■ der mehrfachen
Widerhandlung gegen das Waffengesetz in Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG in
Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. c und lit. d WG, ■ der mehrfachen Beschimpfung im
Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB, ■ der versuchten Sachbeschädigung im Sinne von Art.
144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 StGB, ■ des Vergehens gegen das
Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG, ■ der Hehlerei im Sinne
von Art. 160 Ziff. 1 StGB, ■ der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes im
Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG. 3. (Schuldspruch B._____) 4. (Freispruch B._____) 5. a)
– c) […] 6. (Strafe B._____) 7. […]

E. 3.2.1
Hingegen lässt sich aus den verschiedenen Aussagen zu den Tathandlungen nicht
zweifelsfrei erstellen, dass es der Beschuldigte war, der den Messerstich aus- führte.
Entgegen den Ausführungen der Vorinstanz wurde der Ablauf des Tather- gangs und das
Verhalten des Beschuldigten und B._____ von den befragten Per- sonen nicht gross
abweichend geschildert. Vielmehr stimmen ihre Aussagen wei- testgehend überein. Zu
bemerken ist hier zunächst, dass der Tatablauf von L._____ und den Zeugen M._____ und
N._____ nur bis zu dem Moment beobachtet wurde und somit auch beschrieben werden
konnte, als der Faustschlag erfolgte sowie kurz danach. L._____ ist unmittelbar nach
erfolgtem Faustschlag davon gerannt und hat das weitere Geschehen nicht beobachtet. Er
hat den Privatkläger erst wie- der gesehen, als dieser blutend auf ihn zugelaufen kam. Und
auch die Zeugen M._____ und N._____ haben das Geschehen nur soweit beobachtet, als
noch vier Personen involviert waren, mithin L._____ noch zugegen war. Der Privatkläger
hat sich aber gemäss seinen Aussagen nach dem Faustschlag wieder aufgerichtet und ist
mehrere Meter weit gegangen (er spricht von 10 bis 20 Metern). Erst dann sei es zur
Messerattacke gekommen. Diese "zweite" Phase des Angriffs hat somit nie- mand
beobachten können, ausser der Privatkläger selber. Abweichende Aussagen hierzu bestehen
somit nicht, zumal sich auch der Beschuldigte und B._____ nicht dazu äusserten.
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E. 3.2.2
Die "erste" Phase des Geschehens (bis kurz nach dem Faustschlag) schilderte der
Privatkläger zusammengefasst so, dass er mit seinem Kollegen L._____ auf dem
Nachhauseweg gewesen sei, wobei sie an der K._____-strasse an einem Typ
vorbeigekommen seien, welcher dort gesessen habe, vorn- übergebeugt mit der Kapuze
oben, welcher nicht mehr so gut ausgesehen habe. Der Privatkläger habe ihn gefragt, ob
alles ok sei, worauf der Typ ihm so etwas wie "huren Schwuchteln" nachgerufen habe. Sie
seien dann weiter gegangen und plötzlich sei der Typ von hinten oder der Seite gekommen
und habe ihm "voll eine in die Fresse" geschlagen, worauf seine Brille weggeflogen sei und
er Sterne gesehen habe. Er habe durch seine Korrektur nichts mehr gesehen. Sein Freund sei
auch nicht mehr bei ihm gewesen. Den ersten Täter habe er nicht gesehen und danach habe
er keine Brille mehr aufgehabt (D1 Urk. 5/2). Der Typ, den er angesprochen habe, sei nach
schätzungsweise 20 bis 40 Metern ihnen hinterher gekommen und habe ihm seitlich von
hinten die Faust ins Gesicht geschlagen (D1 Urk. 5/3). L._____ schildert ebenfalls, dass
ihnen der Mann, der am Boden gekauert habe, nachgelaufen sei. Plötzlich sei ein zweiter
Mann von links dazu gekommen und sei ihnen ebenfalls hinterher gelaufen. Der zweite
Mann sei sofort zum Privatkläger gekommen und habe gesagt "Gib Geld". Er habe den



Privatkläger ins Gesicht geschlagen. Der erste Mann, der auf dem Boden gesessen habe, sei
ca. 175 gross gewesen, den zweiten Mann, den er nur sehr kurz gesehen habe, sei - so denke
er - ca. 180 cm gross gewesen. Der zweite Mann habe gesagt "Gib das Geld oder ich steche"
(D1 Urk. 6/1). Der Zeuge M._____ gab an, er habe auf dem Heimweg mit seiner Frau vier
Personen gesehen, es habe wie ein Kampf ausgesehen, zwei Personen gegen zwei Personen.
Eine Person habe eine andere Person geschubst, welche dann zu Boden gefallen sei. Kurz
darauf habe er gesehen, dass eine der Personen einen spitzen Gegenstand bei sich gehabt
habe. Er bestätigte seine Aussagen bei der Polizei, wonach der grössere der Angreifer mit
Fäusten auf das Opfer eingeschlagen und dann plötzlich ein Messer in der Hand gehabt
habe, er habe nicht gesehen, ob der Mann auch tatsächlich gestochen habe. Die Angreifer
hätten etwas auf Deutsch gesagt und der Begleiter des Opfers habe sich während der
Auseinandersetzung von den Angreifern entfernt (D1 Urk. 6/3). Die Zeugin N._____ führte
aus, dass sie gesehen habe, wie einer den

- 18 - anderen mit der Faust geschlagen habe, so dass dieser auf den Boden gefallen sei.
Danach habe sie gesehen, dass derjenige, der den Faustschlag ausgeführt habe, ein Messer
hervorgenommen habe. In diesem Moment habe sie nach Hause gehen wollen. Beim
Eintreten in ihren Hauseingang hätten sie gesehen, wie zwei Personen an ihnen vorbei
gelaufen seien (D1 Urk. 6/4). Bezüglich dieser Aussagen ergibt sich die einzige
Abweichung insofern, als der Privatkläger schilderte, dass derjenige der anfänglich
gesessen habe, den Faust- schlag ausgeführt habe, während L._____ beschrieb, dass es der
zweite Mann ge- wesen sei, welcher dazu gekommen sei. Diese Abweichung lässt sich aber
leicht damit erklären, dass der Angriff seitlich von hinten erfolgte und der Privatkläger
selber aussagte, er habe den ersten Täter nicht gesehen. Ausserdem war Nacht und beide
Täter trugen Kapuzenpullover, deren Kapuzen über den Kopf gezogen waren. Somit ist
durchaus denkbar, dass der Privatkläger im Nachhinein annahm, dass der Faustschläger
derjenige Täter war, der zuvor am Boden gekauert hatte, weil er von hinten kam, jedoch
ohne ihn zweifelsfrei identifiziert zu haben. Immerhin gibt auch der Privatkläger an, dass
derjenige, welcher den Faustschlag ausgeführt habe, der grössere der beiden Männer
gewesen sei. Das wiederum stimmt mit den Aussagen von L._____, M._____ und N._____
überein. Somit haben alle Personen übereinstimmend angegeben, dass der grössere der
beiden Angreifer den Faust- schlag gegenüber dem Privatkläger ausgeführt habe. Darauf
kann ohne Weiteres abgestellt werden. Somit handelte es sich dabei um den Beschuldigten,
da dieser unbestrittenermassen grösser ist als B._____. Aufgrund der Zeugenaussagen steht
auch fest, dass der grössere der beiden Angreifer und somit der Beschuldigte, nachdem er
den Faustschlag ausführte, ein Messer in der Hand gehalten hat. Dies ist überdies stimmig
mit der von L._____ mehrfach zu Protokoll gegebenen Aus- sage, dass der Angreifer vor
dem Faustschlag "Gib Geld oder ich steche" gesagt habe. Diese Drohung macht vor dem
Hintergrund, dass der Täter ein Messer in der Hand hielt, Sinn. Zur Glaubhaftigkeit der
Aussagen des Privatklägers und der Zeugen kann auf die zutreffenden Ausführungen der
Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 116 S. 36 f.). Der Privatkläger schilderte das Erlebte in
schlüssiger Weise ohne wesentliche

- 19 - Übertreibungen. Seine Aussagen wirken individuell geprägt und lebensnah. Wo er
sich nicht erinnern kann, gibt er dies klar zu verstehen und er relativiert auch ge- wisse
Aussagen. Auch die Aussagen der beiden Zeugen M._____ und N._____ sind als glaubhaft
zu werten. Sie stimmen im Kern überein und enthalten keine Übertreibungen. So sagen sie
auch nur insofern aus, als sie Beobachtungen ma- chen konnten. Gleiches gilt für die



Aussagen des Zeugen L._____. Wie schon die Vorinstanz zutreffend ausführte, gibt es
keine vernünftigen Gründe, an den Aussa- gen der Zeugen zu zweifeln. Somit ist der
Anklagesachverhalt bis zum Moment des Faustschlags und des da- durch bedingten
Zubodengehens des Privatklägers erstellt. Ebenso erstellt ist, dass der Faustschlag durch
den Beschuldigten ausgeführt wurde und dieser danach ein Messer in der Hand hielt, ist er
doch nachweislich der grössere der beiden Angrei- fer. Ebenso erstellt ist, dass der
zuschlagende Täter vom Privatkläger Geld gefor- dert hat, wobei - wie nachfolgend zu
zeigen sein wird - nicht ausgeschlossen wer- den kann, dass diese Forderung zweimal,
möglicherweise von beiden Tätern und in verschiedenen Sprachen, ausgesprochen wurde.

E. 3.2.3
Was jedoch den weiteren Ablauf der Geschehnisse betrifft, so hat niemand gesehen, dass
der Beschuldigte auch derjenige war, der den Messerstich in den Bauch des Privatklägers
ausführte. Aufgrund der Aussagen des Privatklägers ist davon auszugehen, dass der
Messerstich zeitlich später erfolgte, nämlich nachdem dieser wieder aufgestanden, laut
geröhrt und mehrere Meter weit gelaufen ist. So haben die Zeugen M._____ und N._____
das Röhren nicht mehr wahrgenommen, wohl weil sie sich zu diesem Zeitpunkt bereits in
die entgegengesetzte Richtung des Privatklägers entfernt hatten (Richtung O._____-strasse)
- wo sie dann später von den beiden Tätern überholt wurden -, währenddessen sich der
Privatkläger in Richtung Hauptbahnhof bewegte. In ihren Aussagen blieb offen, wie viel
Zeit genau zwischen ihren Beobachtungen und dem Moment, als die Täter sie später
überhol- ten, tatsächlich vergangen war. Immerhin hatten sie zu diesem Zeitpunkt schon
ihren Hauseingang erreicht (vgl. D1 Urk. 6/4 S. 3 ff.). Auch ist aufgrund der Aussa- gen des
Privatklägers davon auszugehen, dass es einen Moment dauerte, bis er nach dem
Faustschlag zu "röhren" begann, führte er doch aus, er habe nach dem

- 20 - Schlag Sterne gesehen, es sei dunkel gewesen und er habe nicht mehr genau ge-
wusst, wo er sich befunden habe (D1 Urk. 5/2). Es scheint deshalb nachvollziehbar, dass die
Zeugen M._____ und N._____, welche sich von der Örtlichkeit entfernten, das Röhren
nicht mehr wahrgenommen haben. Somit verbleiben hinsichtlich der "zweiten" Phase einzig
die Aussagen des Privat- klägers. Dieser führte anlässlich der polizeilichen Einvernahme
vom 3. November 2020 aus, dass er, nachdem er aufgrund des Faustschlages zu Boden
gegangen sei und seine Brille verloren habe, angefangen habe zu "röhren", um den Täter
einzuschüchtern oder sogar in die Flucht zu schlagen. Als er etwa 10 bis 20 Meter
weitergelaufen sei, sei ein anderer - vermutlich von der Baustellenabsperrung her -
gekommen und habe auf Französisch gesagt, "gib mir Geld" und habe ihm dann das Messer
in den Magen gestochen. Er denke, dass er ihn gestochen habe, weil er "rumgeröhrt" habe.
Beide Täter seien geflüchtet, wohin wisse er nicht (D1 Urk. 5/2). Anlässlich der
staatsanwaltschaftlichen Konfrontationseinvernahme vom 12. Mai 2021 schilderte der
Privatkläger, er sei nach dem Faustschlag über- rascht und geschockt gewesen. Er habe
wahnsinnig laut geröhrt und um Hilfe gerufen. Seinen Kollegen habe er nicht mehr
gesehen. Er sei weiter geradeaus Richtung Bahnhof gegangen und wenn er sich richtig
erinnere, sei ein weiterer Typ gekommen. Er habe weiter ohne Unterbruch geröhrt. Er habe
dann "monnaie, argent" gehört. Dann sei es "zack-zack" gegangen und das Messer sei in
seinem Bauch gewesen. Es sei im Zeitpunkt des Stiches nur eine Person bei ihm gewesen,
die ihm das Messer reingedrückt habe. Einer habe ihm die Faust gegeben, der andere sei
weiter vorne gewesen und habe dann zugestochen. Dann habe sein Schreien schnell
aufgehört und er sei mit letzter Kraft Richtung Ausgang der K._____-strasse gegangen.



Dort habe er auch seinen Freund wieder gesehen (D1 Urk. 5/3 S. 3 ff.). Auf die Frage, ob er
von der Person gestochen worden sei, welche ihm die französischen Worte "monnaie,
argent" gesagt habe, gab der Privatkläger an, er könne dies nicht mit Sicherheit sagen. Er sei
ziemlich konfus gewesen nach diesem Faustschlag. Mangels Klarblick habe er das auch
nicht mehr orten können. Er vermute, dass es die andere Person gewesen sei, diejenige die
nicht am Boden gekauert habe. Vom Eindruck her sei der erste Täter etwas grösser gewesen
als

- 21 - er. Er sei 180 cm gross. Der andere sei nicht unbedingt grösser, sondern eher so wie er
oder ein Bisschen kleiner gewesen (D1 Urk. 5/3 S. 8). Aufgrund der glaubhaften Aussagen
des Privatklägers, welcher vermutet, dass es sich beim Faustschläger und dem
Messerstecher um zwei verschiedene Personen gehandelt habe, und angesichts des
Umstands, dass seine Vermutung sogar dahin geht, dass die zustechende Person kleiner
gewesen sei als diejenige, welche ihn geschlagen habe, kann nicht mit genügender
Sicherheit gesagt werden, dass es der Beschuldigte - welcher nachgewiesenermassen der
Faustschläger war - gewe- sen ist, der dem Privatkläger das Messer in den Bauch gestochen
hat. Vielmehr deutet die Beschreibung und Wahrnehmung des Privatklägers auf B._____
hin. Auch seine Wahrnehmung, dass der Täter vor dem Stich in den Bauch möglicherweise
die französischen Worte "monnaie, argent" gerufen habe, stützt diese Vermutung, da
B._____ in der Untersuchung angab, zweisprachig - mit Fran- zösisch - aufgewachsen zu
sein. Es ist überdies nicht auszuschliessen, dass die Forderung nach Geld zweimal geäussert
wurde, einmal in Deutsch vor dem Faust- schlag (dies wurde vom Zeugen L._____ deutlich
gehört) und einmal vor dem Mes- serstich (wie der Privatkläger aussagt auf Französisch).
Die Tatsache, dass der Beschuldigte nach dem Faustschlag ein Messer in der Hand hielt,
lässt noch nicht den sicheren Schluss zu, dass er dieses in der Folge auch in den Bauch des
Pri- vatklägers rammte, zumal der Privatkläger nach dem durch den Beschuldigten aus-
geführten Faustschlag offenbar 10 bis 20 Meter weiterging, bevor er mit dem Mes- ser
attackiert wurde. Insbesondere kann nicht ausgeschlossen werden, sondern liegt vielmehr
nahe, dass auch B._____ ein Messer dabei hatte. So ist B._____ mittlerweile mindestens
wegen zwei weiteren Raubtaten rechtskräftig verurteilt, bei welchen er ein Messer dabei
hatte und dieses auch zur Drohung benutzte (vgl. z.B. Dossier 4 nachfolgend). Jedenfalls
verbleiben nach dem Gesagten bei objektiver Betrachtung erhebliche und unüberwindliche
Zweifel, ob sich der Sachverhalt so wie in der Anklageschrift umschrieben verwirklicht hat.
Insbesondere bestehen Zweifel daran, dass es der Beschuldigte war, welcher dem
Privatkläger das Messer in den Bauch rammte. Zwar gibt es Anhaltspunkte für seine
Täterschaft, solche gibt es aber ebenso bei

- 22 - B._____. Welcher der beiden mit dem Messer zugestochen hat, kann somit nicht mit
Sicherheit gesagt werden. Es verbleiben erhebliche und unüberwindbare Zwei- fel, weshalb
der Beschuldigte nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" vom Vorwurf der versuchten
Tötung freizusprechen ist.

E. 3.3
Rückfallgefahr Das Gutachten beurteilte die aktuelle Risikoprognose als kritisch.
Zusammen- fassend müsse festgehalten werden, dass sich die Delinquenzgeschichte seit
2015 in eine ausgesprochen problematische Richtung entwickelt habe. Mit Fixierung der
dissozialen Wertvorstellungen könne ein krimineller Lebensstil attestiert werden, der
mittlerweile seit mehreren Jahren bestehe. Ohne Behandlung und tiefgreifende
Interventionen sei bereits kurzfristig mit einem hohen Risiko für allgemeine Delin- quenz



(Strassenverkehrsdelikte, Betäubungsmitteldelikte, illegaler Waffenbesitz, etc.) zu rechnen.
Auch Eigentumsdelikte seien mit einem hohen Rückfallrisiko verbunden. Auch für
Gewaltdelikte bestehe eine hohe Rückfallgefahr. Mit der erheblichen Waffenaffinität und
der Progredienz in den Tatabläufen sei die Wahr- scheinlichkeit für schwere Opferschäden
zukünftig durchaus gegeben (D1 Urk. 8/17 S. 60). Nachdem sich die gutachterlichen
Ausführungen zur Legalprognose als nachvoll- ziehbar und überzeugend erweisen, ist
vorliegend von einer deutlich hohen Rück- fallgefahr auch für schwere Gewalthandlungen
auszugehen.

E. 3.4
Massnahmeeignung und -fähigkeit Das Gutachten stuft die Behandelbarkeit beim
Beschuldigten als gering ein. Aufgrund seines noch jungen Alters und der Tatsache, dass
sich der Beschuldigte unbehandelt sehr wahrscheinlich nicht von selbst in eine prosoziale
Richtung entwickeln würde, dränge sich dennoch ein Behandlungsversuch auf. Dieser sollte
ausschliesslich stationär in einer geeigneten Vollzugseinrichtung für Persönlich-
keitsstörungen erfolgen (D1 Urk. 17/8 S. 65 f.). Zusammengefasst erscheine eine stationäre
Massnahme im Sinne von Art. 59 Abs. 1 lit. b StGB geeignet, um die Gefahr der Verübung
weiterer mit der psychischen Störung in Zusammenhang

- 38 - stehender Delikte zu vermindern. Der Beschuldigte war nicht bereit, an der
Begutachtung mitzuwirken (D1 Urk. 17/8 S. 66). Vor Vorinstanz verneinte er die Frage, ob
er bereit wäre, eine stationäre Massnahme zur Behandlung der Persönlichkeitsstörung zu
absolvieren (Urk. 62 S. 16). An der Berufungsver- handlung enthielt er sich einer Aussage
zum psychiatrischen Gutachten (Urk. 145 S. 3). Gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung darf an die Therapiewilligkeit im Zeitpunkt des richterlichen Entscheids
jedoch keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden. Dies, weil es aufgrund der
psychischen Erkrankung an der Fähigkeit fehlen könne, die Notwendigkeit und das Wesen
einer Behandlung ab- zuschätzen. Mangelnde Einsicht gehöre bei schweren und
langandauernden Störungen häufig zum Krankheitsbild. Gemäss Bundesgericht ist
entscheidend, ob eine minimale Motivierbarkeit für eine therapeutische Behandlung
erkennbar ist (BGer vom 7. August 2024, 6B_286/2024 Erw. 1.3.3). Im besagten Entscheid
wird darauf hingewiesen, dass sich das Bundesgericht von einer fehlenden Motivation der
betroffenen Person regelmässig wenig beeindruckt zeige; daran sei auch weiterhin
festzuhalten (ebd. Erw. 1.4.3). Gemäss Gutachter kann eine stationäre Behandlung auch
gegen den Willen des Beschuldigten begonnen werden. Dabei sei in einer ersten
Motivationsphase abzuklären, ob sich ein ausreichender Wille erarbeiten lasse (D1 Urk.
17/8 S. 66). Die zurzeit fehlende Therapiewilligkeit des Beschuldigten stellt damit kein
Hindernis für die Anordnung einer stationären Massnahme dar.

E. 3.4.1
Versuchter qualifizierter Raub (Dossier 1) Hinsichtlich der objektiven Tatschwere des
Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 und 3 StGB fällt ins Gewicht, dass der Beschuldigte
gegenüber dem Privatkläger erhebliche Gewalt ausgeübt hat, so schlug er ihn unvermittelt
und überraschend heftig gegen den Kopf, so dass dieser eine Quetsch-Riss-Wunde an der
Oberlippe mit einem Zahnabbruch am Oberkiefer erlitt. Der Privatkläger war eine dem Be-
schuldigten völlig unbekannte Person, welche sich vor der Tat gegenüber dem am Boden
kauernden B._____ überdies hilfsbereit gezeigt und sich nach dessen Be- finden erkundigt
hatte. Der Privatkläger sah sich massiven Drohungen ausgesetzt ("Gib Geld oder ich



steche"), welche durch Vorzeigen eines Messers noch unter- stützt wurden. Dass die Täter
ihre Drohungen ernst meinten, manifestierte sich letztlich im Messerstich in den Bauch des
Privatklägers - was dem Beschuldigten verschuldensmässig jedoch nicht zugerechnet
werden kann. Verschuldens- erschwerend kommt jedoch hinzu, dass der Beschuldigte und
B._____ zu zweit

- 30 - auftraten, womit sie die Bedrohungslage für den Privatkläger deutlich verschärften.
Dem Privatkläger wurde es durch den unmittelbaren Faustschlag von Anfang an
verunmöglicht, sich zur Wehr zu setzen. Nicht mal, nachdem er laut geschrien hat, liessen
die Täter von ihm ab. Das Tatvorgehen der beiden Täter muss - darin ist der Vorinstanz
zuzustimmen - als sehr brutal bezeichnet werden. Vor dem Hinter- grund des sehr weiten
Strafrahmens ist das objektive Verschulden als nicht mehr leicht einzustufen. Es erweist
sich als angemessen, für das objektive Tatverschul- den eine Einsatzstrafe von 48 Monaten
Freiheitsstrafe vorzusehen. Hinsichtlich der subjektiven Tatschwere des Raubes im Sinne
von Art. 140 Ziff. 1 und 3 StGB ist vorab festzustellen, dass das Motiv primär finanzieller
Natur war. So wurde vom Privatkläger Geld gefordert. Für den vermutungsweise geringen
zu erwartenden Deliktsbetrag wurde eine erhebliche kriminelle Energie an den Tag gelegt.
Der Beschuldigte handelte direktvorsätzlich. Die subjektive Tatschwere ver- mag die
objektive insgesamt nicht zu relativieren. Beim Versuch blieb es, weil das Opfer geschrien
hat und das Messer gegen den Privatkläger eingesetzt wurde, worauf die Täter flüchteten.
Dem Versuch ist mit einem Abschlag von 6 Monaten Rechnung zu tragen, womit eine
Einsatzfreiheits- strafe von 42 Monaten resultiert. Insgesamt erscheint hierfür eine
Einsatzfreiheitsstrafe von 42 Monaten ange- messen.

E. 3.4.2
Versuchter einfacher Raub (Dossier 4) Die Vorinstanz erachtete das Verschulden in Bezug
auf den versuchten Raub gemäss Dossier 4 als insgesamt noch leicht. Diese Wertung kann
übernommen werden (vgl. Urk. 116 S. 90 E. IV 5.). Die objektive Tatschwere insgesamt als
noch leicht zu bezeichnen, erscheint rich- tig. Der Beschuldigte handelte direktvorsätzlich
und aus rein egoistischen Motiven, weshalb die subjektive Tatkomponente die objektive
nicht zu relativieren vermag.

- 31 - Beim Versuch blieb es, weil Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden und der
Beschuldigte und B._____ deshalb von den Geschädigten abliessen. Der Versuch ist leicht
strafmindernd zu werten. In Anbetracht des Strafrahmens von sechs Mo- naten bis zu zehn
Jahren Freiheitsstrafe erweist sich bei isolierter Betrachtung eine Freiheitsstrafe von 12
Monaten als angemessen. Angesichts des Umstands, dass es sich dabei um eine völlig
unabhängig vom zuvor beurteilten qualifizierten Raub- versuch begangene Tat handelt, ist
die Einsatzfreiheitsstrafe vom 42 Monaten um

E. 3.4.3
Versuchte Sachbeschädigung (Dossier 10) Betreffend die objektive und subjektive
Tatschwere kann hierbei auf die zutreffen- den Ausführungen der Vorinstanz verwiesen
werden (Urk. 116 S. 91 E. IV 7.). Wie die Vorinstanz ausführte, zeigte das Vorgehen des
Beschuldigten deutlich seine Gewaltbereitschaft und seinen mangelnden Respekt gegenüber
fremdem Eigentum. Er wollte Schaden anrichten und handelte mit direktem Vorsatz. Die
Vorinstanz rechnete dem Beschuldigten seine Alkoholisierung zum Tatzeitpunkt leicht
strafmindernd an. Ebenso ist den Ausführungen zuzustimmen, wonach es nur dem Zufall zu
verdanken ist, dass kein Schaden an der Videokamera selbst entstanden ist, weshalb der



Versuch nur sehr leicht strafmindernd zu berücksichti- gen ist. Insgesamt ist von einem
leichten Verschulden auszugehen und eine Strafe von zwei Monaten, asperiert von einem
Monat, erscheint angemessen.

E. 3.4.4
Hehlerei (Dossier 12) Auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz und die
Würdigung des Tat- verschuldens als leicht kann verwiesen werden (Urk. 116 S. 91f. E. IV
8.). Der Be- schuldigte handelte mit Eventualvorsatz. Eine Strafe von zwei Monaten und
eine Asperierung um einen weiteren Monat erscheint dabei angemessen.

E. 3.4.5
Mehrfache Widerhandlung gegen das Waffengesetz (Dossier 6 und 14)

- 32 - Diesbezüglich kann wiederum auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz
verwiesen werden (Urk. 116 S. 91 E. IV 6.). Eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten und
eine Asperierung um einen weiteren Monat erscheinen angemessen.

E. 3.4.6
Fazit Freiheitsstrafe Vor Berücksichtigung der Täterkomponente ist die
Gesamtfreiheitsstrafe damit auf 53 Monate festzusetzen.

E. 3.4.7
Vergehen gegen das BetmG (Dossier 11) Der Beschuldigte besass Marihuana, welches er
für den Eigenkonsum sowie zum Weiterverkauf an Kollegen verwenden wollte. Es handelt
sich dabei um keine harte Droge, aber immerhin um eine Menge von 100 Gramm. Er
handelte mit direktem Vorsatz. Insgesamt liegt ein leichtes Verschulden vor, für welches
die von der Vorinstanz festgesetzte Einsatzstrafe von 45 Tagessätzen angemessen erscheint.

E. 3.4.8
Mehrfache Beschimpfung (Dossier 8 und 9) Diesbezüglich kann auf die zutreffenden
Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 116 S. 92 E. IV 11.), mit der
asperierend eine Erhöhung der festge- legten Einsatzstrafe um 45 Tagessätze als
angemessen erscheint.

E. 3.4.9
Fazit Geldstrafe Die von der Vorinstanz festgesetzte Geldstrafe von 90 Tagen ist
angemessen. Ebenfalls angemessen ist die von der Vorinstanz festgesetzte Tagessatzhöhe
von Fr. 30.--. Es kann auf die diesbezüglichen Vorbringen der Vorinstanz verwiesen
werden (Urk. 116 S. 92 f. E. IV 12).

E. 3.4.10
Mehrfache Übertretung des BetmG (Dossier 16) Auch diesbezüglich kann auf die
zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz ver- wiesen werden, welche hierfür eine Busse
von insgesamt Fr. 500.-- festlegte (Urk. 116 S. 93 E. IV. 13).

E. 3.4.11
Fazit Tatkomponenten

- 33 - Vor der Berücksichtigung der Täterkomponenten und weiterer Umstände ist der
Beschuldigte mit einer Freiheitsstrafe von 53 Monaten, einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen
zu Fr. 30.-- sowie einer Busse von Fr. 500.-- zu bestrafen.



E. 3.5
Verhältnismässigkeit Die Vorinstanz hat die theoretischen Voraussetzungen dazu, ob eine
Massnahme dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entspricht, zutreffend wiedergegeben
(Urk. 116 S. 103), worauf verwiesen werden kann. Das Gutachten attestiert dem
Beschuldigten ein hohes Rückfallrisiko, auch für schwere Gewaltdelikte. Die Anord- nung
einer stationären Massnahme ist damit durchaus verhältnismässig, weshalb eine solche
anzuordnen ist.

E. 3.5.1
Betreffend die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten kann auf die zutreffenden
Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 116 S. 93 E. IV. 15). An der heutigen
Berufungsverhandlung erklärte der Beschuldigte, er arbeite in der Justizvollzugsanstalt
Cazis Tignez in der Schreinerei. Zu seiner Familie habe er regelmässig Kontakt, zu seinem
Kind, so viel es gehe. Im Weiteren machte er von seinem Aussageverweigerungsrecht
Gebrauch (Urk. 145 S. 2). Es ist auch heute zu konstatieren, dass die persönlichen
Verhältnisse des Beschuldigten neutral ausfallen.

E. 3.5.2
Der Beschuldigte weist drei Vorstrafen auf (Urk. 118). So wurde er am 28. Dezember 2015
von der Jugendanwaltschaft Uznach wegen diversen, teils einschlägigen Delikten (so u.a.
Sachbeschädigung, Vergehen gegen das Waffen- gesetz, Übertretung des
Betäubungsmittelgesetzes) mit einer Busse von CHF 400.- - sowie einem Freiheitsentzug
von 45 Tagen bestraft. Mit Urteil des Untersuchungs- amtes Uznach wurde er am 20 Juli
2016 wegen Übertretung des Betäubungs- mittelgesetzes sowie Vergehen gegen das
Waffengesetz mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu CHF 30.-- sowie einer Busse von
CHF 500.-- bestraft. Sodann wurde er mit Urteil des Untersuchungsamtes Uznach vom 20.
Oktober 2016 wegen Hausfriedensbruch und einfachem Diebstahl mit einer Geldstrafe von
35 Tagessätzen zu CHF 30.-- sowie einer Busse von CHF 350.-- verurteilt. Fast sämtliche
heute zu beurteilenden Delikte (D4, D6, D8, D9, D10 und D11) beging der Beschuldigte
während der mit Urteil vom 20. Juli 2016 und vom 20. Oktober 2016 ausgesprochenen
Probezeiten von je zwei Jahren. Sodann delinquierte er teilweise während laufender
Strafuntersuchung. Dies alles wirkt sich deutlich straferhöhend aus.

E. 3.5.3
Beschleunigungsgebot

- 34 - Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots wurde entgegen der Berufungser-
klärung an der Berufungsverhandlung zu recht in keiner Weise geltend gemacht (Urk. 119
S. 2, Urk. 146 S. 10).

E. 3.6
Wie die Vorinstanz zutreffend erwog (Urk. 116 S. 103 f.), ist sowohl die Frei- heitsstrafe als
auch die stationäre Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB anzuord- nen. Der Vollzug der
Freiheitsstrafe ist zugunsten der Massnahme aufzuschieben.

- 39 - VI. Zivilansprüche 1. Schadenersatzforderung des Privatklägers C._____ Der
Privatkläger C._____ stellte vor Vorinstanz ein Schadenersatzbegehren in der Höhe von
insgesamt Fr. 11'718.45 sowohl gegenüber dem Beschuldigten sowie gegenüber B._____
(Urk. 56). Die Vorinstanz wies das Schadenersatzbegehren gegenüber B._____ ab, da der
Privatkläger den Schadenersatz aus dem Vorwurf der versuchten Tötung abgeleitet habe, an



welcher B._____ gemäss der Anklage- schrift nicht beteiligt gewesen sei bzw. ihm eine
entsprechende Beteiligung nicht vorgeworfen werde (Urk. 116 S. 106). Nachdem der
Beschuldigte heute vom Vor- wurf der versuchten Tötung freigesprochen wird, ist auch das
Schadenersatzbegehren ihm gegenüber abzuweisen. 2. Schadenersatzforderung der F._____
AG Die F._____ als Unfallversicherung des Privatklägers C._____ machte eine Scha-
denersatzforderung von Fr. 30'925.30 zuzüglich Zins gegen den Beschuldigten und
B._____ geltend für Leistungen, die für den Privatkläger C._____ in Folge der Ver-
letzungen im Zusammenhang mit dem Messerstich in den Bauch erbracht wurden (Urk.
1/11/16). Nachdem der Messerstich keinem der beiden Beteiligten rechtsge- nüglich
nachgewiesen werden kann, ist das Schadenersatzbegehren gegenüber dem Beschuldigten -
wie bereits vor Vorinstanz gegenüber B._____ - abzuweisen. 3. Genugtuungsbegehren des
Privatklägers C._____ Der Privatkläger C._____ stellte sodann ein Genugtuungsbegehren
gegenüber dem Beschuldigten und B._____, wobei er sich in seiner sehr allgemein
abgefass- ten Begründung in erheblichem Teil auf die Folgen der Stichverletzung bezieht
(Urk. 56). Welcher der Täter den Messerstich ausführte, kann wie gesagt nicht mit
Sicherheit erstellt werden. Nichts desto trotz ist notorisch, dass ein Überfall, bei

- 40 - dem ein Opfer auf brutale Weise niedergeschlagen wurde, psychische Folgen ver-
ursacht. Seine Unbill tat der Geschädigte denn auch in seiner E-Mailnachricht an die
Staatsanwaltschaft kund (D1 Urk. 11/7). Eine Genugtuung in der Höhe von Fr. 4'000.–
erscheint vorliegend angemessen, weshalb der Beschuldigte zu ver- pflichten ist, dem
Privatkläger C._____ eine solche in besagter Höhe (zzgl. Zins zu 5% seit dem 24. Oktober
2020) zu bezahlen. Im Mehrbetrag ist das Genugtuungsbegehren abzuweisen. VII. Kosten-
und Entschädigungsfolgen 1. Ausgangsgemäss sind dem Beschuldigten die Kosten der
Untersuchung sowie ein Drittel (2/3 der Hälfte) der Kosten des erstinstanzlichen
Verfahrens, mit Aus- nahme der Kosten für die amtliche Verteidigung, aufzuerlegen. Die
Untersuchungs- kosten fielen unabhängig des heute ergehenden Freispruches an. Die
Kosten der amtlichen Verteidigung sind zu zwei Dritteln einstweilen und zu einem Drittel
definitiv auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 426 Abs. 1 Satz 2 StPO). Eine
Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO betreffend zwei Drittel der Kosten der
amtlichen Verteidigung ist vorzubehalten. Hierbei ist anzumerken, dass die erstinstanzliche
Regelung der Kosten der amtlichen Verteidigung (Dispositiv- Ziff. 28) im nach der
Berufungsverhandlung abgegebenen Urteildispositiv fälsch- licherweise als rechtskräftig
aufgeführt wurde (Urk. 148). Dass darüber aber im Berufungsverfahren noch zu
entscheiden ist, ist angesichts der Anträge des Beschuldigten offensichtlich und wurde zu
Beginn der Verhandlung mit der Ver- teidigung auch so abgesprochen (Prot. II S. 11). So
wurde denn auch im besagten Sinn darüber beraten und neu entschieden. Das untenstehende
Dispositiv ist entsprechend zu berichtigen (vgl. BSK StPO Stohner, Art. 83 N 1 ff. mit
Verweisen).

E. 3.7
Anrechnung Haft Bis und mit heute sind dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 51
StGB 1278 Tage Haft (inkl. vorzeitigem Strafvollzug) anzurechnen. Dies entspricht 42
Monaten und 18 Tagen.

E. 3.8
Vollzug Die Freiheitsstrafe ist von Gesetzes wegen zu vollziehen (Art. 42 Abs. 1 StGB und
Art. 43 Abs. 1 StGB). Ebenso ist die Geldstrafe unbedingt auszusprechen. Die Busse ist zu



bezahlen. Im Falle der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse ist eine Ersatzfreiheitsstrafe
von einem Tag pro Fr. 100.-- festzusetzen (Art. 106 Abs. 2 StGB). Somit ist für den
Beschuldigten eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen fest- zusetzen. V.Massnahme 1.
Anträge der Parteien

- 35 - Die Vorinstanz ordnete für den Beschuldigten eine stationäre therapeutische
Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB (Behandlung psychischer Störungen) an und schob
den Vollzug der Freiheitsstrafe zu diesem Zweck auf (Urk. 116 S. 114 Ziff. 7). Die
Verteidigung macht im Berufungsverfahren geltend, die Voraussetzun- gen für eine
Massnahme nach Art. 59 StGB seien nicht gegeben und auf das bei den Akten liegende
forensisch-psychiatrische Gutachten könne nicht abgestellt werden (Urk. 146 S. 10 ff.). 2.
Grundlagen In jedem Fall stützt sich das Gericht bei seinem Entscheid über die Anordnung
einer Massnahme nach den Art. 59-61, 63 und 64 StGB sowie bei der Änderung der
Sanktion nach Art. 65 StGB auf eine sachverständige Begutachtung (Art. 56 Abs. 3 StGB;
BGE 134 IV 315 E. 4.3.1 S. 326). Das Gutachten hat sich über sämtliche tatsächlichen
Voraussetzungen der Massnahmen zu äussern. Es muss sich zur Notwendigkeit und den
Erfolgsaussichten einer Behandlung des Täters, Art und Wahrscheinlichkeit weiterer
möglicher Straftaten und zu den Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme äussern (Art.
56 Abs. 3 StGB). Es hat sich weiter über die möglichen Wirkungen der verschiedenen
Sanktionen vergleichend auszulassen (vgl. BGE 118 IV 108 E. 2a S. 113; 101 IV 124 E. 3b
S. 128) und dazu Stellung zu nehmen, ob und inwiefern andere sichernde Massnahmen
auszuschliessen sind (vgl. BGE 100 IV 142 E. 3 S. 144 f.; zum Ganzen siehe HEER, a.a.O.,
N. 50 f. zu Art. 56 StGB). Das Gericht darf in Fachfragen nicht ohne triftige Gründe vom
Gut- achten abweichen (BGE 142 IV 49 E. 2.1.3 S. 53; 141 IV 369 E. 6.1 S. 372 f.; 138 III
193 E. 4.3.1 S. 198 f.; je mit Hinweisen). Gutachten sind im Massnahmerecht nach Art. 56
ff. StGB unabdingbar. Sie werden vom Gesetzgeber und auch vom Bundesgericht in
konstanter Praxis als zwingende Entscheidgrundlage bezeichnet, sofern die Indikation einer
Massnahme, sei diese therapeutisch oder sichernd, zu beurteilen ist (Urteile 6B_519/2015
vom 25. Januar 2016 E. 1.2; 6B_265/2015 vom 3. Dezember 2015 E. 4.1.1). Dies gilt
sowohl im positiven (das Gericht ordnet eine Massnahme an) wie auch im negativen Sinne
(das Gericht verzichtet auf eine Massnahme) (BGer Urteil 6B_28/2017 vom 23. Januar
2018 Erw. 3.4.).

- 36 - 3. Voraussetzungen zur Anordnung einer Massnahme

E. 4
Fazit Der Beschuldigte machte sich somit vorliegend mangels ersichtlicher Rechtferti-
gungs- oder Schuldausschlussgründe des qualifizierten versuchten Raubes im Sinne von
Art. 140 Ziff. 1 und 3 in Verbindung mit Art. 22 StGB schuldig. B. Vorwurf des versuchten
Raubes (Dossier 4) 1. Die Vorinstanz hat das Verhalten des Beschuldigten als versuchten
Raub im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB
qualifiziert (Urk. 116 S. 82 f. E. IV D.). 2. Den Tatbestand des Raubes erfüllt, wer mit
Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben
oder nachdem er den Betrof- fenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl
begeht (Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB). 3. Die Vorinstanz hat zu Recht geschlossen, dass sich
der Beschuldigte gemäss erstelltem Sachverhalt in objektiver und subjektiver Hinsicht in
diesem Sinne schul- dig gemacht hat. Dass es sich nicht bloss um eine spasseshalber
ausgesprochene Drohung handelte, wurde weiter vorne ausgeführt (vgl. vorne S. 20 ff. E. II.
B.). Beim Versuch blieb es, da der Beschuldigte und B._____ flüchteten, bevor es zum



Diebstahl kam. Auf die Erwägungen der Vorinstanz kann daher verwiesen und der
Schuldspruch somit bestätigt werden.

- 28 - Sanktion und Vollzug 1. Ausgangslage Die Vorinstanz hat den Beschuldigten mit 9
Jahren und 3 Monaten Freiheitsstrafe bestraft, wovon bis und mit Urteilsdatum 858 Tage als
durch Untersuchungshaft und vorzeitigen Strafvollzug angerechnet wurden, sowie mit einer
Geldstrafe von 90 Tagessätzen à CHF 30.-- und einer Busse von CHF 500.-- (Urk. 116,
Urteils- dispositiv-Ziffer 5). Der Beschuldigte beantragt, er sei mit einer Freiheitsstrafe von

E. 8
(Massnahme B._____)

E. 9
(Beschlagnahme B._____)

E. 10
Die folgenden sichergestellten, und bei der Kantonspolizei Zürich lagernden, Asservate
(Geschäfts-Nr. 80257938) werden eingezogen und der Lagerbe- hörde nach Eintritt der
Rechtskraft dieses Urteils zur Vernichtung überlassen: ■ IRM-Fotografie (Asservat-Nr.
A014'312'948) ■ Daktyloskopische-Spur (Asservat-Nr. A014'313'098) ■ Fotografie
(Asservat-Nr. A014'313'123) ■ Datenauslesung / Datensicherung (Asservat-Nr.
A014'796'817)

- 43 - ■ Datenauslesung / Datensicherung (Asservat-Nr. A014'796'839) ■ Datenauslesung /
Datensicherung (Asservat-Nr. A014'796'840) ■ Datenauslesung / Datensicherung
(Asservat-Nr. A014'796'862)

E. 11
Die folgenden sichergestellten und bei der Kantonspolizei Zürich sowie Kantonspolizei St.
Gallen lagernden Gegenstände sowie die damit zu- sammenhängenden DNA-Spuren bzw.
Spurenträger werden eingezogen und der Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen: ■ 1
Fantabüchse (Asservat-Nr. A014'312'380) ■ 2 Bierbüchsen (Asservat-Nr. A014'312'391
und A014'312'404) ■ 2.7 Gramm Marihuana (Sicherstellung der Kapo St. Gallen vom
08.12.2020 beim Beschuldigten B._____, Ref. ST.2020.33173) ■ Diverse Drogen (0.2
Gramm Kokain, 2.4 Gramm Haschisch, 8.4 Gramm Marihuana, 1 Joint Marihuana Fall-Nr.
SG-10006156) ■ 1 Glassgefäss mit Marihuana (A014'776'535 = BM-Lager-Nr. B01041-
2021) ■ 1 Minigrip mit Haschisch (A014'776'546 = BM-Lager-Nr. B01041-2021) ■ 1
Plastikkiste mit diversen Minigrip etc. (A014'776'615) ■ Haschisch und Marihuana
(A014'776'693, A014'776'717, A014'776'728, A014'776'773, A014'952'999 =
BM-Lager-Nr. B01041-2021)

E. 12
Die folgenden sichergestellten und bei der Kantonspolizei Zürich lagernden Gegenstände
(Geschäfts-Nr. 80257938) werden C._____, c/o D._____, E._____-str. 1, … Zürich, nach
Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheides auf erstes Verlangen hin herausgegeben, sofern
sie dem Berechtigten nicht be- reits ausgehändigt wurden, oder nach Ablauf von 3 Monaten
der Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen: ■ 1 zerschnittene Herrenjacke (Asservat-Nr.
A014'312'415) ■ 1 Hose Tello (Asservat-Nr. A014'312'891) ■ 1 Pullover und Shirt
(aufgeschnitten) (Asservat-Nr. A014'312'904) ■ 1 T-Shirt (Asservat-Nr. A014'314'535) ■
1 Boxershorts (Asservat-Nr. A014'314'557)



E. 13
Die folgenden mit Verfügung der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich vom 11. Mai
2021 beschlagnahmten oder sichergestellten Gegenstände werden dem Beschuldigten
A._____ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Ent- scheides auf erstes Verlangen hin
herausgegeben, sofern sie dem Beschul-

- 44 - digten nicht bereits ausgehändigt wurden, oder nach Ablauf von 3 Monaten der
Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen: ■ 1 Samsung Galaxy Tablet SM-T280 mit
Speicherkarte San Disk Extreme 32 GB (Asservat-Nr. A015'018'903) ■ Mobiltelefon
Samsung GT-I8189N samt SIM-Karte M-Budget (Asservat- Nr. A15'018'652) ■
Mobiltelefon Nokia 2230c-2 (ohne SIM-Karte) (Asservat-Nr. A15'018'287) ■ SIM-Karte
Sunrise (Asservat-Nr. A15'018'801) ■ 1 Mobiltelefon Samsung (Asservat-Nr.
A014'776'739) ■ 2 ältere Mobiltelefone (LG & Samsung) (Asservat-Nr. A014'776'477) ■ 1
Paar Fussfesseln (Asservat-Nr. A014'776'513) ■ 1 kleiner beiger Tresor (Asservat-Nr.
A014'776'659) ■ 1 iPhone (Asservat-Nr. A014'776'751) ■ 1 SIM-Karte zu iPhone
(Asservat-Nr. A014'796'851) ■ 1 Samsung (Asservat-Nr. A014'776'762) ■ 1 Portemonnaie
(Asservat-Nr. A014'776'831)

E. 14
(Herausgabe B._____)

E. 15
Die folgenden mit Verfügung der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich vom 11. Mai
2021 beschlagnahmten Gegenstände werden eingezogen und dem Forensischen Institut
Zürich (FOR) zur gutscheinenden Verwendung überlassen: ■ 2 Schlagstöcke, schwarz
(Asservat-Nr. A015'018'265 und A015'018'323) ■ 1 Klappmesser, schwarz-orange
(Asservat-Nr. A015'018'947) ■ 1 Klappmesser, schwarz (Asservat-Nr. A015'018'243) ■ 1
Messer (Asservat-Nr. A015'018'254) ■ 1 Schreckschusswaffe, schwarz, braune
Griffschalen (Asservat- Nr. A015'018'345) ■ Munition und Zubehör zu 1
Schreckschusswaffe, schwarz, braune Griff- schalen (Asservat-Nr. A015'018'878) ■ 1
Armbrust (Asservat-Nr. A014'776'604) ■ 1 Messer MAGNUM by Böker (Asservat-Nr.
A014'776'682) ■ 1 Springmesser (Asservat-Nr. A014'776'740) ■ 1 Butterfly-Messer
(Asservat-Nr. A014'776'784) ■ 1 Springmesser (Asservat-Nr. A014'776'795) ■ 1
Klappmesser (rosa/violett/blau) (Asservat-Nr. A014'776'808)

- 45 - ■ 1 Samuraischwert inklusive Messerscheide (Asservat-Nr. A014'776'819) ■ 1
Machete "BAMBU" (Asservat-Nr. A014'776'820) ■ 1 Überlebensmesser GERBER
PORTLAND (Asservat-Nr. A014'776'842) ■ 1 Baseballschläger (Asservat-Nr.
A014'776'864)

E. 16
[…]

E. 17
(Abweisung Schadenersatzforderung gegenüber B._____)

E. 18
[…]

E. 19



(Abweisung Schadenersatzbegehren gegenüber B._____)

E. 20
Die Privatklägerin G._____ AG wird mit ihrem Schadenersatzbegehren auf den Weg des
Zivilprozesses verwiesen.

E. 21
[…]

E. 22
(Abweisung Genugtuungsbegehren gegenüber B._____)

E. 23
(Verpflichtung Genugtuung B._____)

E. 24
Das Genugtuungsbegehren des Privatklägers H._____ wird abgewiesen.

E. 25
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 10'000.–.

- 46 - Die weiteren Auslagen betreffend den Beschuldigten A._____ betragen: Fr. 12'500.00
Gebühr für das Vorverfahren Fr. 407.20 IRM-Gutachten C._____ (1/2) Fr. 96.00 IRM
Asservate C._____ Fr. 3'600.00 Telefonkontrolle (1/2) Fr. 450.00 Auswertung Mobiltelefon
(1/2) Fr. 1'350.00 IRM DNA-Gutachten (1/2) Fr. 450.00 weitere Auslagen IRM (1/2) Fr.
10'475.00 Gutachten Dr. I._____ Fr. 1'200.00 Beschluss OGer 22.7.2021 (UB210114) Fr.
1'500.00 Beschluss OGer 27.10.2022 (UB220174) Fr. 22'335.35 Entschädigung amtl.
Verteidigung RA X2._____ Fr. 25'700.00 Entschädigung amtl. Verteidigung RA X3._____
(weitere Auslagen betreffend B._____) […]

E. 26
Rechtsanwalt X3._____ wird für seine Bemühungen als amtlicher Verteidiger mit CHF
25'700.– aus der Gerichtskasse entschädigt.

E. 27
(Entschädigung Verteidigung B._____)

E. 28
[…]

E. 29
(Mitteilungen)

E. 30
(Rechtsmittel)" 2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem
Urteil. Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte ist nicht schuldig und wird freigesprochen vom
Vorwurf der versuchten vorsätzlichen Tötung im Sinne von Art. 111 StGB in Verbindung
mit Art. 22 StGB.

- 47 - 2. Der Beschuldigte ist zudem schuldig des versuchten qualifizierten Raubes im Sinne
von Art. 140 Ziff. 1 und ■ 3 StGB in Verbindung mit Art. 22 StGB und des versuchten
einfachen Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 StGB in ■ Verbindung mit Art. 22 StGB. 3.



Der Beschuldigte wird bestraft mit 5 Jahren und 4 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 1278
Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vor- zeitigen Strafvollzug erstanden
sind und mit einer Geldstrafe von 90 Tages- sätzen zu Fr. 30.00 sowie mit einer Busse von
Fr. 500.00. 4. Der Vollzug der Geldstrafe wird nicht aufgeschoben. 5. Die Busse ist zu
bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine
Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen. 6. Es wird für den Beschuldigten eine stationäre
therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB (Behandlung psychischer
Störungen) angeordnet. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird zu diesem Zweck
aufgeschoben. 7. Das Schadenersatzbegehren des Privatklägers C._____ wird abgewiesen.
8. Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Privatkläger C._____ eine Genugtuung in der
Höhe von Fr. 4'000.– (zzgl. Zins zu 5 % seit 24. Oktober 2020) zu bezahlen. Im Mehrbetrag
wird das Genugtuungsbegehren abgewiesen. 9. Das Schadenersatzbegehren der F._____
AG wird abgewiesen. 10. Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens, mit Ausnahme der
Kosten der amtlichen Verteidigung, werden zu einem Drittel dem Beschuldigten auferlegt.
Zudem hat er die ihn betreffenden Untersuchungskosten zu tragen. Die Kosten der
amtlichen Verteidigung werden zu zwei Dritteln einst- weilen und zu einem Drittel definitiv
auf die Gerichtskasse genommen. Eine

- 48 - Rückforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO betreffend zwei Drittel der Kosten der
amtlichen Verteidigung bleibt vorbehalten. 11. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird
festgesetzt auf: Fr. 6'000.– ; die weiteren Kosten betragen: Fr. 3'084.45 amtliche
Verteidigung (inkl. MwSt; bereits ausbezahlt) 12. Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit
Ausnahme der Kosten der amtli- chen Verteidigung, werden dem Beschuldigten zu zwei
Dritteln auferlegt und im verbleibenden Drittel auf die Gerichtskasse genommen. Die
Kosten der amtlichen Verteidigung werden zu einem Drittel definitiv und zu zwei Dritteln
einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Eine Rückforderung gemäss Art. 135 Abs. 4
StPO betreffend zwei Drittel der Kosten bleibt vorbehalten. 13. Dem Beschuldigten wird
für das Berufungsverfahren eine reduzierte Prozes- sentschädigung in der Höhe von Fr.
3'300.– (inkl. MwSt) ausbezahlt. 14. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im
Dispositiv an die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten ■
(übergeben) die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich (übergeben) ■ den Privatkläger
C._____ (versandt) ■ die Privatklägerin F._____ AG ■ (Referenz Nr. 12292020/6732)
(versandt) den Privatkläger H._____ (versandt) ■ den Privatkläger U._____ (versandt) ■
die Privatklägerin G._____ AG (versandt). ■ (Eine begründete Urteilsausfertigung gemäss
Art. 84 Abs. 4 StPO wird den Privatklägern - ausser C._____ - nur zugestellt, sofern sie dies
innert 10 Tagen nach Erhalt des Dispositivs verlangen.) den Justizvollzug des Kantons
Zürich, Abteilung Bewährungs- und ■ Vollzugsdienste (versandt) sowie in vollständiger
Ausfertigung an die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten ■

- 49 - die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich ■ den Privatkläger C._____ (zur
Kenntnisnahme) ■ und nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung
allfälli- ger Rechtsmittel an die Vorinstanz ■ den Justizvollzug des Kantons Zürich,
Abteilung Bewährungs- und ■ Vollzugsdienste die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit
Formular A ■ die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit dem Formular "Löschung ■ des
DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Löschungsdaten die Kantonspolizei Zürich, KDM-ZD, mit separatem Schreiben (§ 54a
■ Abs. 1 PolG) 15. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-
sachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der



vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der gemäss Art. 35 und 35a
BGerR zuständigen strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts (1000 Lausanne 14) in
der in Art. 42 des Bundesgerichtsgesetzes vorgeschriebe- nen Weise schriftlich
einzureichen. Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts- gesetzes.
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